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Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Provinzial-Behördeu.

99. Nachtrag

zum Regulativ für das Königliche Gewerbegericht zu
Crefeld vom 11. Juli 1902.

Auf Grund des Gewerbegerichtsgesetzes vom 29. Sep¬
tember 1901 (R.-G.-Bl. S. 353) und des Gesetzes be¬

treffend die Königlichen Gewerbegerichte in der Rhein¬
provinz vom 11. Juli 1891 (G.-S. S. 311 ff) wird

für das Königliche Gewerbegericht zu Crefeld der nach¬
stehende Nachtrag zum Regulativ vom 11. Juli 1902

Ausgegeben zu Düsseldorf am 3. Februar 19VL.

(Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Düsseldorf

S. 315) erlassen.

An die Stelle der Bestimmungen in den ZZ 8, 9, 12

bis 25, 32 und 35 bis 37 des Regulativs treten folgende

Vorschriften.
s 6-

Die Beisitzer werden von Gruppen gewählt, deren Ad

grenzung nach Gewerbezweigen nach Anhörung des Ge
Werbegerichts durch den Königlichen Regierungs-Präsidenten

zu Düsseldorf mit der Maßgabe zu erfolgen hat, daß

jeder Betrieb, auch wenn in ihm verschiedene Gewerbe
mit einander vereint sind, ungeteilt einer Gruppe zuzu

weisen ist. Jede Gruppe wählt aus ihrer Mitte so viele

Beisitzer, und zwar Arbeitgeber und Arbeiter in gleicher
Anzahl, als ihr durch eine nach Anhöruug des Gewerbe

gerichtes ergehende Anordnung des Regierungs-Präsidenten

zugewiesen sind.
s 9'

Die Beisitzer werden auf die Dauer von 5 Jahren ge¬

wählt und zwar diejenigen aus dem Kreise der Arbeit¬
geber von den Arbeitgebern, diejenigen aus dem Kreise
der Arbeiter von den Arbeitern.

Wiederwahl ist zulässig.

Beisitzer, deren Amtszeit abgelaufen ist, scheiden erst

dann aus, wenn ihre Nachfolger in das Amt eingetreten

sind, — spätestens aber nach Ablauf von sechs Jahren

feit ihrem eigenen Amtsantritt.

Wahlverfahren.
s 12.

Wahl der Beisitzer.

Die Wahl der Beisitzer erfolgt auf Anordnung de»

Regierungs-Präsidenten in Düsseldorf.

Die Wahl ist unmittelbar und geheim. Sie erfolgt

nach den Grundsätzen der Verhältniswahl. Der Bezirk

des Gewerbegerichts wird in Wahlkreise eingeteilt, deren

Abgrenzung nach Anhörung des gemäß Z 52 des Regu¬
lativs gebildeten Ausschusses durch den Regierungs-

Präsidenten erfolgt. In jedem Wahlkreise werden so

viele Beisitzer und zwar Arbeitgeber und Arbeiter in

! gleicher Zahl gewählt, als durch den Regierungs-



Präsidenten nach Anhörungde« Ausschusses bestimmt ist.
Die Wahlkreise zerfallen in Wahlbezirke. Jede Bürger¬

meisterei bildet einen Wahlbezirk. Nach Maßgabe des
Bedürfnisses können in jeder Bürgermeistereieine oder
mehrere Wahlstelleneingerichtet werden.

Das Wahlrecht darf nur an einer Wahlstelle aus¬
geübt werden, und zwar in derjenigen Bürgermeisterei,
in welcher der Wähler zur Zeit der Aufstellung der
Wählerliste wohnt. Arbeitgeber, welche nicht innerhalb
des Bezirkes des Gewerbegerichts wohnen, wählen in
demjenigen Wahlbezirke, in welchem sie zur Zeit der
Aufstellung der Wählerliste eine gewerblicheNieder¬
lassung haben; Arbeiter, welche nicht innerhalb des Be¬
zirkes des Gewerbegerichts wohnen, wählen in demjenigen
Wahlbezirke, in welchem sie zur Zeit der Aufstellung
der Wählerliste Beschäftigunghaben.

8 13.
W a h l v o r st a n d.

Zur Leitung der Wahl wird für jede Wahlstelleein
aus mindestens 3 Personen bestehender Wahlvorstand
gebildet. Den Vorsitz im Wahlvorstandeführt der Bürger¬
meister oder der von ihm ernannte Stellvertreter. Die
Beisitzer des Wahlvorstandesund ihre Stellvertreterwerden
vom Borsitzenden des Wahlvorstandeszur Hälfte aus den
wahlberechtigten Arbeitgebern, zur Hälfte aus den wahl¬
berechtigten Arbeitern des Wahlbezirk ernannt. Der
Wahlvorstaud ist bei Anwesenheit von zwei Mitgliedern
beschlußfähig.

8 14.
Aufstellung der Wählerlisten.

Zum Zweck der Wahlen sind in jeder Bürgermeisterei
sür jede der nach Maßgabe des Z 8 gebildeten Gruppen
durch die BürgermeisterWählerlistengetrennt für Arbeit¬
geber und Arbeiter aufzustellen. Diese Listen müssen
unter laufender Nummer den Zu- und Vornamen des
Wahlberechtigten, seine Berufsart, seine Wohnung, bei
den Arbeitern auch den Namen des Arbeitgebers, bei
Stellungslosen den Namen des letzten Arbeitgebers, eine
Spalte für den Vermerküber die Abgabe des Stimm¬
zettels und eine Spalte für Bemerkungenenthalten.

Spätestens 4 Wochen vor dem zur Wahl bestimmten
Tage sind die Wählerlisten auf dem Bürgermeisteramt
zwei Wochen lang zu jedermanns Einsicht auszulegen.
Den Arbeitern muß Gelegenheit geboten werden, die
Listen außerhalb ihrer Arbeitszeit und mindestens einmal
Sonntags während 3 Stunden einzusehen.

Die Auslegung ist von jedem Bürgermeister des
Wahlbezirks in ortsüblicher Weise mit dem Hinweis
öffentlich bekannt zu machen, daß Einwendungen gegen
die Richtigkeit und Vollständigkeit der Wählerlistenbinnen
2 Wochen nach Beginn der Auslegung bei dem Vor¬
sitzenden des Wahlvorstandes angebrachtund durch Vor¬
lage entsprechender Bescheinigung begründet werden
müssen. Wer der Vorsitzende des Wahlvorstandes ist,
muß in der Bekanntmachunggenau angegebenwerden.
Einmal eingetragene Personen dürfen nur gestrichen
werden, nachdem ihnen zuvor Gelegenheitzur Aeußerung
gegeben ist.

Ueber die Einsprachen entscheidetder Wahlvorstand
und zwar spätestens eine Woche vor dem Wahltage
endgültig.

Die Kosten, welche durch die Bekanntmachungenent¬
stehen, trägt das Gewerbegericht. Letzteres überweist
auch den Bürgermeisternund den Vorsitzenden der Wahl¬
vorstände die für das Wahlverfahren erforderlichen
Formulare (Wählerlisten,Wahlprotokolle.)

8 15.
Abschluß der Wählerlisten.

Nachdem der Wahlvorstandüber die Einsprachen gegen
die Wählerlisten entschiedenhat, also spätestens eine
Woche vor dem Wahltage, sind die Wählerlisten abzu
schließen und von dem Bürgermeister und dem mit der
Ausstellung der Listen betrauten Beamten zu unter¬
zeichnen.

Für Personen, die nicht in die Listen aufgenommen
worden sind, ruht das Stimmrecht.

Die in die Wählerlisten aufgenommenen wahlberechtigten
Personen sind durch die Bürgermeistermittels Postkarte,
auf welcher Ort und Zeit der Wahl und die Nummer,
unter welcher der Wähler in die Liste eingetragen ist,
zur Wahl einzuladen. Die hierdurch entstehenden Kosten
trägt die Gemeinde, für welche die Listen aufgestellt
worden sind.

8 16.
Ort und Zeit der Wahlen.

Aufstellung der Wahlvorschlagslisteu.
Ort und Zeit der Wahlen, die Abgrenzungder Wahl¬

kreise und Wahlbezirke,die Einteilung der Gruppen und
die Zahl der in jeder Gruppe in den einzelnenWahl¬
kreisen von den Arbeitgebernund von den Arbeitern zu
wählenden Beisitzer hat der Vorsitzendedes Gewerbe
gerichtesunter Mitteilung der für die Wählbarkeit und
die Wahlberechtigung gesetzlichvorgeschriebenenBe¬
dingungen mindestens zweimal in den von dem Ober
bürgermeister zu Crefeld und von den Landräten zu
Crefeld und Kempen zu ihren amtlichen Anzeigen be
stimmten Blättern bekannt zu machen. Gleichzeitig sind
in diesen Blättern die in dem betreffenden Kreise be¬
stehenden Wahlbezirke und Wahlstellen,sowie die Räum¬
lichkeiten anzugeben, in welchen die Wahlen vorgenommen
werden. Die erste dieser Bekanntmachungenhat mit
dem Hinweis, daß der Zeitraum,in welchem die Wähler¬
listen offen liegen, durch die Bürgermeister bekannt
gemacht wird, mindestens sechs Wochen, die letzte frühestens
14 Tage vor dem Wahltermine stattzufinden.

Der Zeitpunkt der Wahl kann für die einzelnen Wahl¬
kreise und in den einzelnen Wahlkreisen für die Wähler
jedes Standes und jeder Gruppe verschieden festgesetzt
werden, doch müssen die Tagesstunden, welche für die
Wahl der Beisitzer aus dem Stande der Arbeiter be¬
stimmt sind, die Zeit von mittags 12 Uhr bis nach¬
mittags 2 Uhr und von abends 6 bis 9 Uhr mit um¬
fassen. -

In der ersten Bekanntmachung sind die Wahlberechtigten
zur Einreichungvon Wahlvorschlagslistenbei dem Vor¬
sitzenden des Gewerbegerichts mit dem Hinweiseaufzu



fordern, daß die Stimmabgabc bei den Wahlen auf die

in diesen Listen vorgeschlagenen wählbaren Personen be¬

schränkt sein werde.
Die Wahlvorschlagslisten, welche für Arbeitgeber und

Arbeiter sowie für jede der nach Maßgabe des Z 8 ge¬

bildeten Gruppen gesondert aufzustellen sind und höchstens

so viel Namen enthalten dürfen, als Beisitzer von dem

Wahlkörper und von der Gruppe zu wählen sind, müssen
unter Benennung eines für weitere Verhandlungen be¬

vollmächtigten Vertreters von mindestens 15 Wählern

des betreffenden Wahlkörpers und der betreffenden Gruppe

unterzeichnet und spätestens 3 Wochen vor der Wahl

eingereicht sein. Hat ein Wähler mehrere Vorschlags¬
listen unterschrieben, oder befinden sich auf den Vor¬

schlagslisten Unterschriften solcher Wähler, die nicht zu der¬

jenigen Gruppe gehören, für welche die Vorschlagsliste

ausgestellt ist, so sind diese Unterschriften auf allen Vor¬

schlagslisten zu streichen; den Vertretern dieser Vor¬

schlagslisten ist, wenn nötig, die Beschaffung anderer Unter¬

schriften an Stelle der gestrichenen aufzugeben.

Personen, die auf mehreren Listen vorgeschlagen sind,

werden zu einer Äußerung darüber aufgefordert, welcher

Liste sie zugeteilt zu werden wünschen. Erfolgt hier¬
auf nicht innerhalb drei Tagen eine ausreichende Er¬

klärung, so werden sie derjenigen Liste zugerechnet, auf
der sie an oberster Stelle vorgeschlagen sind. Stehen

sie aus sämtlichen Listen an gleicher Stelle, so sind sie
der Liste zuzurechnen, die zuerst zur Vorlage kam.

Sind die Listen am gleichen Tage eingegangen, so ent¬
scheidet das Los.

Die Wahlvorschlagslisten werden nach der Reihenfolge

ihres Eingangs mit Ordnungsnummern versehen und

mit diesen, jedoch ohne die Namen der Unterzeichner,

spätestens 14 Tage vor der Wahl in den vorbezeichneten

Blättern von dem Vorsitzenden des Gewerbegerichts

öffentlich bekannt gegeben.

Die Bezeichnung mehrerer Wahlvorschlagslisten als
verbundene Listen ist unzulässig. Verbundene Listen

werden nicht zugelassen.
s 17.

Wahlhandlung.

Die Wahlhandlung ist öffentlich und erfolgt in Gegen¬
wart des Wahlvorstandes.

Die zur Stimmabgabe sich meldenden Personen haben
sich vor dem Wahlvorstande auf Erfordern über ihre

Persönlichkeit auszuweisen. Die Anerkennung der Aus¬
weise bleibt dem Ermessen des Wahlvorstandes überlassen.

Ueber den Hergang des Wahlaktes ist ein Protokoll

aufzunehmen. s 18.
Stimmabgabe.

Das Wahlrecht kann nur in Person unb durch Abgabe

eines Stimmzettels ausgeübt werden. Bei Abgabe des

Stimmzettels hat der Wahlberechtigte die mit der
Nnmmer der Wählerliste versehene Postkarte (Z 15) vor¬

zulegen oder die Nummer der Wählerliste, unter welcher

sein Name eingetragen ist, anzugeben. Wer dies unter¬

läßt, kann vom Wahlvorstande zurückgewiesen werden.

Die Stimmzettel dürfen keine äußeren Kennzeichen haben,
auch nicht unterschrieben sein oder einen Protest oder
Vorbehalt enthalten. Sie sind außerhalb des Wahl¬

lokals handschriftlich oder im Wege der Vervielfältiquug

mit der deutlichen Bezeichnung so vieler in den Vor¬
schlagslisten enthaltenen Personen zu versehen, als für

eine Vorschlagsliste zugelassen sind und derart zusammen¬
zulegen, daß die darauf enthaltenen Namen verdeckt sind.

Die Namen können beliebigen Listen der betreffenden

Gruppe entnommen werden; Personen, die keiner Liste

der betreffenden Gruppe zugehören, zur Wahl zu bringen,
ist unzulässig.

Enthält ein Stimmzettel mehr Namen als für eine

Vorschlagsliste zugelassen sind, so gelten die zuletzt ein¬

getragenen Namen als nicht geschrieben. Stimmzettel

verlieren deshalb, weil sie weniger Namen enthalten
als Beisitzer zu wählen sind, ihre Gültigkeit nicht. Ent¬
hält ein Stimmzettel die Namen solcher Kandidaten,

welche in der betreffenden Gruppe nicht wählbar sind,

so sind diese Namen zu streichen. Unleserliche oder die

Gewählten nicht sicher bezeichnende Stimmzettel sind

unbeschadet der Gültigkeit der aus dem Stimmzettel sonst

noch befindlichen Namen ungültig.
Einem Kandidaten mehrfache Stimmen zuzuwenden,

ist dem einzelnen Wähler untersagt. Stimmzettel, welche
eine solche Stimmenhäusung enthalten, werden so bc

handelt, daß jedem der in ihnen bezeichneten Kandidaten

eine Stimme zugerechnet wird.

In den Wählerlisten (Z 14) ist durch einen Vermerk

in besonderer Spalte ersichtlich zu mache», welche der

darin verzeichneten Personen ihr Wahlrecht ausgeübt

haben. Wird ein zur Wahl Erschienener wegen mangeln
den Ausweises vom Wahlvorstande zur Abgabe der

Stimme nicht zugelassen, so ist dies gleichfalls unter An¬

gabe des Grundes zu vermerken.

Zur Aufnahme der Stimmzettel sind sowohl für

Arbeitgeber als auch für Arbeiter und für die betreffen¬

den Gruppen gesonderte Wahlurnen aufzustellen, in

welche die zur Abgabe der Stimme Zugelassenen ihre

Stimmzettel verdeckt durch die Hand eines Mitgliedes
des Wahlvorstandes einlegen.

s 19.

Ermittelung des Wahlergebnisses.

Nach Ablauf der zur Vornahme der Wahlen fest¬

gesetzten Zeit sind nur noch die im Wahllokale bereits
anwesenden Personen zur Wahl zuzulassen. Alsdann

wird die Wahl für geschlossen erklärt. Darüber, daß

alle rechtzeitig erschienenen Wähler zur Abgabe ihrer
Stimmen zugelassen worde» sind, ist im Wahlprotokolle

ein Vermerk aufzunehmen.

Das Wahlergebnis ist sür jede Gruppe gesondert fest

zustellen. Es wird zunächst die Zahl der in die Wahl¬
urne eingelegten Stimmzettel ermittelt. Ergibt sich

hierbei eine Abweichung von der in den Listen fest¬

gestellten Zahl der zur Abgabe ihrer Stimme Zuge¬

lassenen, so ist dies nebst dem zur Aufklärung der Sach¬

lage dienlichen in dem Wahlprotokolle zu vermerken.

Demnächst werden die Stimmzettel geöffnet.



Über die Gültigkeit oder Ungültigkeiteines Stimm¬
zettels entscheidet mit Stimmenmehrheit der Wahlvorstand,
bei Stimmengleichheitder Vorsitzende. Ergebnis und
Gründe des Beschlusses sind im Wahlprotokollezu ver¬
merken.

Zur Feststellung des Wahlergebnisses an jeder Wahl¬
stelle ermittelt alsdann der Wahlvorstand die Zahl der
auf jeden Kandidaten entsallenen gültigen Stimmen.
Das Ergebnis der Stimmenzählung ist in das Wahl¬
protokoll aufzunehmen. Die Stimmzettel sind für jede
Gruppe besonders und getrennt für Arbeitgeber und
Arbeiter zu versiegeln und dem Wahlprotokolle beizufügen.

Nach der Feststellung des Ergebnissesdieser Stimmen-
zählung, welche durch den Wahlvorstand getrennt von
der Wahlhandlung und außerhalb des Wahllokals vor¬
genommen werden kann, ist das Wahlprotokoll abzu¬
schließen und von sämtlichen Mitgliederndes Wahl¬
vorstandeszu unterschreiben. Letzteres hat auch dann
zu geschehen, wenn eine Unterbrechung im Wahlgeschäft
eintritt.

Die Feststellung des Ergebnisses der Stimmenzählung
erfolgt öffentlich. Falls sie nicht unmittelbar im An¬
schlüsse an die Wahlhandlung im Wahllokale vorge¬
nommen wird, hat der Vorsitzende des Wahlvorstandes
nach Beendigung der Wahlhandlung Zeit und Ort der
Feststellung des Ergebnisses der Stimmenzählung münd¬
lich bekannt zu geben.

Binnen 3 Tagen nach der Wahl ist das Wahlprotvkoll
nebst den Stimmzetteln dem Vorsitzenden des Gewerbe¬
gerichts einzusenden.

Letzterer bernst spätestens 8 Tage nach dem Wahl¬
termine 4 Beisitzer des Gewerbegerichts,2 Arbeitgeber
und 2 Arbeiter, nnd stellt mit ihnen auf Grund der
Wahlprotokolleder einzelnen Wahlstellen das Endergeb¬
nis der Wahlen für die Wahlkreise in den nach Z 8 des
Regulativs gebildeten Gruppen wie folgt zusammen:

Durch Zusammenzählungder auf den einzelnen Wahl¬
stellen auf jeden Kandidatenentfallenen gültigen Stimmen
wird zunächst ermittelt, wieviel Stimmen im ganzen
Wahlkreise ein jeder Kandidat für sich erhalten hat.
Dann wird durch Zusammenzählung dieser Stimmen
festgestellt, welche Zahl gültiger Stimmen auf jede der
eingereichten Wahlvorschlagslisten gefallen ist.

Innerhalb jeder Liste werden die Kandidaten nach
Maßgabe der erhaltenen Stimmen^ahl geordnet, bei
gleicher Stimmenzahl entscheidet die Reihenfolge, in
welcher die Kandidaten bei Einreichung der Liste vor¬
geschlagen sind.

Es wird nunmehrdie Zahl der von jeder Gruppe
und von jedem Stande zu wählendenBeisitzer auf die
einzelnen Listen nach dem Verhältnis ihrer Stimmen¬
zahl verteilt. Zu diesem Behuf wird festgestellt,auf
welche Stimmenzahl je ein Beisitzer entfällt. Diese Zahl
(Verteilungszahl) ist grundsätzlich so zu wählen, daß sie
in der Stimmenzahl der einzelnen Listen — unter Nicht¬
beachtung der bei der Teilung verbleibenden Restzahlen
— insgesamt so oft enthalten ist, als die Zahl der zu
wählenden Beisitzer beträgt. Von jeder Wahlvorschlags¬
liste sind alsdann so viele Kandidaten zu Beisitzern er¬

wählt, als die Verteilungszahl in der Stimmenzahl
ihrer Liste enthalten ist.

Die Namen der Gewählten ergeben sich aus der sür
jede Liste festgestellten Reihenfolge.

Sollten hiernach einer Liste mehr Vertreter zuzu¬
weisen sein als auf ihr Kandidaten vorgeschlagen sind,
so sind alle Kandidaten der Liste gewählt. Soweit die
Beisitzerstellen nicht von dieser einen Liste in Anspruch
genommen sind, sind sie unter die übrigen Listen noch
einmal zu verteilen.

Sollten bei der Verteilung auf die Listen zwei oder
mehrere Listen auf die letzte der zu besetzenden Beisitzer¬
stellen gleiches Anrecht haben, so wird diese Beisitzer¬
stelle derjenigen Liste zugewiesen,deren Kandidat die
größere Stimmenzahl aufweist. Bei gleicher Stimmen¬
zahl entscheidet das Los.

Über das so ermittelte Ergebnis der Wahlen ist ein
Protokoll aufzunehmen, welches vom Vorsteher der Ge¬
richtsschreiberei des Gewerbegerichts oder seinem Ver¬
treter zu führen und vom Vorsitzenden des Gewerbe¬
gerichts, 'den von ihm zugezogenen Beisitzern und dem
Gerichtsschreiber zu vollziehen ist.

s 20.
Bekanntmachung des Wahlergebnisses.

Das Ergebnis der Wahl ist von dem Gewerbegericht
sofort in den im Z 16 bezeichneten Blättern mit dem
Hinweise bekannt zn geben, daß Beschwerden gegen die
Rechtsgültigkeit der Wahlen binnen einer Ausschlußfrist
von einem Monat nach der Wahl bei dem Bezirksaus¬
schuß zu Düsseldorf anzubringen sind.

In der Bekanntmachungsind auch die Zahl der ab¬
gegebenen gültigen und ungültigen Stimmen,die Ver¬
teilung der ersteren auf die einzelnen Kandidaten und
Listen, sowie die zur Anwendung gebrachten Verteilungs¬
zahlen mitzuteilen.

Gleichzeitigsind die Gewählten von ihrer Berufung
zu Mitgliedern des Gewerbegerichts schriftlich in Kennt¬
nis zu setzen und aufzufordern,etwaige Ablehnungsgründe
bei dem Gewerbegerichte geltend zu machen.

8 21.
Ablehnung der Wahl.

Das Amt der Beisitzer ist ein Ehrenamt. Seine
Übernahme darf nur aus solchen Gründen verweigert,
die Niederlegungnur auf solche Gründe gestützt werden,
die zur Ablehnung eines unbesoldetenGemeindeamtes
berechtigen. Doch kann auch derjenige,der das Amt
eines Beisitzers 6 Jahre versehen hat, während der
nächsten 6 Jahre die Übernahme des Amts ablehnen.
Ablehnungsgründe gewählter Beisitzer sind nur dann
zu berücksichtigen,wenn sie, nachdem der Gewähltevon
seiner Wahl in Kenntnis gesetzt ist, schriftlich binnen
einer Woche geltend gemacht werden.

Über den Antrag entscheidet der Bezirksausschußzu
Düsseldorf.

s 22.Beschwerden gegen die Rechtsgültigkeit der
Wahlen.

Beschwerden gegen die Rechtsgültigkeitder Wahlen
find nur innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe



der Wahl (§ 20) zulässig, Tie werden von dem Bezirks¬
ausschusse zu Düsseldorf entschieden, der auf erhobene

Beschwerde Wahlen, die gegen das Gesetz oder die ans

Grund des Gesetzes erlassenen Wahlvorschriften verstoßen,
für ungültig zu erklären hat.

8 23,

Ersatz für ausscheidende Beisitzer,
Lehnt ein Beisitzer die Übernahme des Amtes mit

Erfolg ab, oder scheidet im Laufe der Wahlperiode eiu

Beisitzer aus, so tritt derjenige derselben Wahlvorschlags¬
liste ungehörige Bewerber, welcher unter den nicht sür

gewählt Erklärten die höchste Stimmenzahl erhalten
hatte, an seine Stelle,

Z 24.

Verfahren bei Wahlstörungen.

Sind Wahlen überhaupt nicht zustande gekommen

oder wiederholt für ungültig erklärt, so werden die
fehlenden Beisitzer für die betreffenden Gruppen von

dem Königlichen Regierungs-Präsidenten zu Düsseldorf
ernannt.

s 25.

Bekanntgabe der endgültigen Zusammensetzung
des Gewerbegerichts.

Die endgültige Zusammensetzung des Gerichts ist von

dem Vorsitzenden des Gewerbegerichts in den im Z 16
bezeichneten Blättern unter Angabe der Namen und

Wohnorte der einzelnen Mitglieder bekannt zu machen.
s 32.

Gerichtss chreiberei.

Die Gerichtsschreiberei des Gewerbegerichts besteht
aus eiuem nach Z g des Gesetzes vom 11. Juli 1891

gewählten und bestätigten Vorsteher, welcher die Prüfung
zum Gerichtsschreiber bestanden haben muß, u»d dem
nötigen Hilfspersonal.

Der Vorsteher der Gerichtsschreiberei und diejenigen

seiner Gehilfen, welche an den Spruchsitzungen des Ge¬
werbegerichts als Protokollführer teilnehmen sollen, sind

durch den Vorsitzenden des Gewerbegerichts zu vereidigen,

beziehungsweise unter Hinweis auf den bereits geleisteten
Staatsdienereid zu verpflichten.

Der Vorsteher der Gerichtsschreiberei ist, falls er bei

dem Gewerbegericht im Hauptamt tätig ist, auf Lebens¬

zeit und mit einer Pensionsberechtigung, für welche die

für Staatsbeamte geltenden Vorschriften maßgebend
sind, anzustellen.

Auch kann das übrige Hilfspersonal der Gerichts¬
schreiberei, wenn es 10 Jahre ununterbrochen bei dem

Königlichen Gewerbegericht beschäftigt ist, auf Lebenszeit

und mit einer Pensionsberechtigung, für welche die für

Staatsbeamte geltenden Vorschriften maßgebend sind,
angestellt werden.

Die Gehälter des Vorstehers und des übrigen Perso¬

nals der Gerichtsschreiberei, sowie die Pensionen dieser

Personen und die Witwen- und Waisengelderbezüge für
die Hinterbliebenen des Vorstehers der Gerichtsschreiberei,

soweit solche vertragsmäßig zugesichert sind, werden von

dem Regierungs-Präsidenten zu Düsseldorf nach Anhörung

des Gewerbegerichts festgesetzt.

Z 35.

Spruchgericht.
Das Gewerbegericht verhandelt und entscheidet in der

Besetzung von mindestens drei und höchstens fünf Mit¬

gliedern mit Einschluß des Vorsitzenden. Die Beisitzer
sind je zur Hälfte aus den Arbeitgebern und den Arbeitern
zu berufen.

Für jede Spruchsitzung sind 4 Beisitzer (2 Arbeitgeber
und 2 Arbeiter) einzuladen.

Zur Beschlußfassung genügt die Anwesenheit des Vor¬
sitzenden und zweier Beisitzer, von denen der eine Arbeit¬
geber, der andere Arbeiter ist.

Wenn drei Beisitzer erscheinen, wird der eine der

doppelt besetzten Kategorien entlassen.

Die einzelnen Sitzungstage, sowie der Beginn der

Sitzungen werden von dem Vorsitzenden bestimmt, welcher

auch die Einladungen der Beisitzer zu den einzelnen
Sitzungen unter Hinweis auf die Folgen des Ausbleibens

schriftlich ergehen läßt.

Eine gegenseitige Vertretung der Beisitzer aus dem

Stande der Arbeitgeber unter sich und demjenigen der

Arbeiter unter sich kann von dem Vorsitzenden bewilligt
werden.

s 36.

Ablehnung von Mitgliedern des Gerichts.

Über Anträge wegen Ablehnung von Gerichtspersonen

entscheidet das Gewerbegericht in seiner jeweiligen Be¬

setzung. Wird ein solcher Antrag bezüglich eines Bei¬

sitzers bei einer Besetzung von 3 Mitgliedern einschließlich

des Vorsitzenden gestellt, und wird der Antrag für be¬

gründet erachtet, so ist die weitere Verhandlung der Sache

zu vertagen.

Wird der Antrag bei einer Besetzung von 5 Mitgliedern

einschließlich des Vorsitzenden gestellt, so hat der Abge¬
lehnte, sowie der nach dem Lebensalter jüngere der Bei¬

sitzer des anderen Teiles — Arbeitgeber oder Arbeiter
— bis nach ersolgter Entscheidung über den Antrag

auszuscheiden. Wird der Antrag für begründet erachtet,
so scheidet der Abgelehnte aus und der nach dem Lebens¬

alter jüngere der Beisitzer des anderen Teiles wird ent¬
lassen, Das Gericht entscheidet alsdann in der Besetzung

von 3 Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden,
s 37,

Gebühren.

Für die Verhandlung des Rechtsstreites vor dem Ge¬

werbegerichte wird eine einmalige Gebühr nach dem

Werte des Streitgegenstandes erhoben.

Dieselbe beträgt bei einem Gegenstande im Werte:

bis 300 M. einschließlich M, 1.,—

von mehr als 300 N. bis 450 M. einschl.
„ 2 —,, „ ,, 450 „ „ 600 „ „ „ 5.—,, ,, ,, 600 .. 1000 ,, 10,—

,, », >, 1000 .. „ 2000 „ 15,—,, ,, ,, 2000 .. 3000 ., „ 20.—
,, >< ,, 3000 „ „ 4000 „ ,, ,, 25 —„ „ „ 4000 „ „ 5000 „ u. mehr 30.—,, ,, ,, ,, ,, ,, »4« ,,

Wird der Rechtsstreit durch Versäumnisnrteil oder
durch eine auf Grund eines Anerkenntnisses oder einer



Zurücknahmeder Klage erlasseneEntscheidung erledigt,
ohne daß eine kontradiktorische Verhandlung vorherge¬
gangen war, so wird eine Gebühr in Höhe der Hälfte
der obigen Sätze erhoben.

Wird ein zur Beilegung des Rechtsstreites abge¬
schlossenerVergleichausgenommen, so wird eine Gebühr
nicht erhoben, auch wenn eine kontradiktorischeVerhand¬
lung vorausgegangenwar.

Schreibgebühren kommen nicht in Ansatz. Für Zu¬
stellungen werden bare Auslagen nicht erhoben.

Im übrige» findet die Erhebung der Auslagen nach
Maßgabe des Z 79 des Gerichtskostengesetzesstatt. Der
§ 2 desselben findet Anwendung.

II.
Diese Vorschriften treten mit dem Tage ihrer Bekannt¬

machung in Kraft. Die jetzigen Beisitzer bleiben nnr
so lange im Amte, bis nach Erledigung der nunmchr
vorzunehmenden Beisitzerneuwahlen die neue Zusammen¬
setzung des Gerichts gemäß Z 25 dieses Regulativs be¬
kannt gemacht ist.

Berlin, den 27. Oktober 1905.
Der Justizminister: Der Minister für Handel

Schöustedt: und Gewerbe:
I. A.: Neumann.

I. 7889. I. M. 111. 5906 2. Aug. M. f. H.

Verordnung.
Auf Grund der ZZ 6, 8 und 12 des Regulativs für

das Königliche Gewerbegericht zu Crefeld vom 11. Juli
1902 in der Fassung des Nachtrags vom 27. Oktober
1905 bestimme ich unter Aufhebung der Verordnung
vom 6. August 1902:

1. auf Antrag des Königlichen Gewerbegerichts,daß
die Zahl der Beisitzer auf 48 festgesetzt wird;

2. nach Anhörung des KöniglichenGewerbegerichts,
daß die Wahl der Beisitzer durch zwei Gruppen er¬
folgt und zwar soll die erste Gruppe die der Textil¬
industrie angehörenden Personen, die zweite Gruppe
die Wahlberechtigtenaus deu übrigen Betrieben
umfassen. Betriebe, welche sowohl der Textil- als
auch der übrigen Industrie angehören, werden der
Textilindustrie zugewiesen; zur Textilindustrie sind
sämtliche Betriebe zu rechnen,welche in der Gruppe
IX der Reichs-Berufs-(Gewerbe-)Statistik aus¬
geführt find.

3. nach Anhörung des Königlichen Gewerberichts,daß
von der Gruppe der Textilindustrie24 Beisitzer und
von der Gruppe der übrigen Betriebe ebenfalls
24 Beisitzer aus ihrer Mitte und zwar von jeder
Gruppe Arbeitgeber nnd Arbeitnehmer in gleicher
Zahl zu wählen sind;

4. nach Anhörung des gemäß Z 52 des Regulativs
gebildeten Ausschusses,daß der Bezirk des Ge-
werbcgerichts in zwei Wahlkreise eingeteilt wird,
von welchen der erste den Stadtkreis Crefeld und
der zweite den übrigen Teil des Gewerbegerichts¬
bezirks umfaßt, und daß in beiden Wahlkreisen je
24 Beisitzer und zwar von der ersten Gruppe (Textil¬

industrie) je 12 Beisitzer und von der zweiten Gruppe
(die übrigen Betriebe) ebenfalls je 12 Beisitzer zu
wählen sind.

Düsseldorf, den 24. Januar 1906. I. bV 441.
Der Regieruugs-Präsident: I. V.: Koenigs.

S2. 97. Im IV. Vierteljahre des Kalenderjahres
1905 sind ans Holland an frischem Fleisch eingeführt
worden: 133 971 KZ Rind- bezw. Hammelfleisch und
1 148 638,30 kg Schweinefleisch.

Bestimmungsorte des Fleisches waren: Altenesse»,
Amern, Barmen, Berge - Borbeck, Bracht, Brüggen,
Crefeld, Cleve, Cöln a. Rh., Duisburg, Düsseldorf, Dülken,
Elberfeld, Emmerich,Eppinghoven, M.-Gladbach, Gref-
rath, Homberg, Jsselburg, Kempen, Kaldeukirchen, Mül-
heim-Ruhr, Millingen, Mülfort, Oberhausen, Oedt,
Odenkirchen, Rheydt, Rheindahlen, Solingen, Willich,
Viersen.

Düsseldorf, den 19. Januar 1906. I. I'. 193.
Der Regieruugs-Präsident.

SZ. 104. Auf Grund des Allerhöchsteil Erlasses vom
12. Juli 1867 (G .-S. S. 1310) wird dem vorliegen¬
den Antrage gemäß: 1. dem Berginvaliden Heinrich
Graf zu Altenessen, geboren am 22. Januar 1852 zu
Neulouisendors, 2. seiner Ehefrau Anna Gertrud Graf,
geboreneKopp, geboren am 10. März 1858 zu Alten¬
essen, deren Kindern: ») Friedrich Graf, geboren am
23. April 1880 zu Altenessen, d) Heinrich Gras, ge¬
boren am 14. Februar 1882 zu Altenessen,o) Johann
Christian Graf, geboren am 11. November 1884 zu
Altenessen, ä) Andreas Graf, geboren am 25. April
1887 zu Altenessen, s) Elisabeth Graf, geboren am
4. März 1891 zu Altenessen die Genehmigung erteilt,
an Stelle des Familien- bezw. Vaternamens „Graf"
fortan den Namen „Grafen" zu führen.

Düsseldorf,den 21. Januar 1906. I. La. 197.
Der Regieruugs-Präsident.

S4 107. Der Herr Ober-Präsident der Rhein-
Provinz hat durch Erlaß vom 13. ds. Mts. Nr. 30169/05
dem Presbyterium der evangelichenGemeinde Ruhrort
die Erlaubnis erteilt, zum Besten des Schifferheimes
daselbst eine Hauskollekte bei den evangelischenBe¬
wohnern der Rheinprovinz im Jahre 1906 abhalten zn
lassen.

Düsseldorf,den 24. Januar 1906. I. La.. 244.
Der Regieruugs-Präsident.

'95. 109. Auf Grund Z 9 Abs. 5 des Kommunal-
abgabengesetzesvom 14. Juli 1893 bringe ich hiermit
zur Kenntnis der Beteiligten, daß der Stadtverordneten-
Beschluß vom 1k. Juni 1905 betr. Erhebung von Bei¬
trägen zu den Kosten der Bahnhofsstraßenunterführung
durch nachstehenden Beschluß des Bezirksausschusses ge¬
nehmigt worden ist.

Esseu, den 4. Januar 1906.
Der Oberbürgermeister.

I. V.: Der Beigeordnete: Brandi.

Beschluß.
Der Beschluß der Stadtverordneten-Versammlung zu



Essen vom 16. Juni 1905, nach welchem zur Deckung

der Kosten der Anlage der Unterführung der Bahnhof¬

straße zu Essen von den Grundbesitzern in der an¬
stoßenden Straße Beiträge gemäß Z 9 des Kommunal-

Abgaben-Gesetzes vom 14. Juli 1893 in der Weise er¬

hoben werden sollen, daß die in dem offen gelegten

Verteilungsplan verzeichneten Besitzer ein Drittel der

Kosten mit 133 333,33 Mark nach Verhältnis der Front

länge ihrer Grundstücke und unter Abstufung der ans

den Frontmeter entfallenden Einheitssätze in der in dem

Verteilungsplane vorgeschriebenen Weise aufzubringen

haben, wird unter Zurückweisung der erhobenen Ein¬
wendungen genehmigt.

Düsseldorf, den 12. Dezember 1905. II. 1186/05.
(I.. L.)

Der Bezirksausschuß zu Düsseldorf, zweite Abteilung,
gez. Hilbert.

9«. 116. Auf Grund des Allerhöchsten Erlasses voni

12. Juli 1867 (G.-S. S. 1310) wird dem vorliegenden

Antrage gemäß: dem Kinde Paula Bertha Selma

Margaretha Beyer zu Uerdingen, geboren am 22. Februar
1902 zu Uerdingen, die Genehmigung erteilt, an Stelle

des Familiennamens „Beyer" fortan den Namen „Frisch¬

muth" zu führen.
Düsseldorf, den 24. Januar 1906. I. Vn,. 199.

Der Regierungs-Präfident.

07 117. Auf Grund des Allerhöchsten Erlasses vom

12. Juli 1867 (G.-S. S. 1310) wird dem vorliegenden

Antrage gemäß: 1. dem Messerschleifer Ernst Steinigans
zu Höhscheid, geboren am 8. Februar 1877 zu Heide bei

Höhscheid, 2. dessen Ehefrau Martha Steinigans, ge

boreue Bäcker, geboren am 28. Januar 1881 zu Höh¬

scheid, 3. dem Kinde Elfriede Mathilde Steinigans, ge¬

boren am 10. Mai 1902 zu Höhscheid die Genehmigung
erteilt, an Stelle des Familien- bezw. Vaternamens

„Steinigans" fortan den Namen „Blitz" zu führen.
Düsseldorf, den 24. Januar 1906. I. Va. 266.

Der Regieruugs-Präsideut.
98. 119. Auf Grund Z 9 Abs. 5 des Kommuual-

Abgabengesetzes vom 14. Juli 1893 bringe ich hiermit
zur Kenntnis der Beteiligten, daß der Stadtverordneten-

Beschluß vom 16. Juni 1905 betr. Erhebung von Bei¬

trägen zu den Kosten der Huttropstraßenunterführung

durch nachstehenden Beschluß des Bezirksausschusses ge¬
nehmigt worden ist.

Essen, den 23. Januar 1906.

Der Oberbürgermeister.

I. V.: Der Beigeordnete: Brandt.

Beschluß.
Der Beschluß der Stadtverordneten-Versammlung zu

Essen vom 16. Juni 1905, nach welchem zu den Kosten
der Anlage der Unterführung der Huttropstraße von den

Grundbesitzern in den anstoßenden Straßen gemäß Z 9

des Kommunal-Abgabengesetzes vom 14. Juli 1893
Beiträge erhoben werden sollen in der Weise, daß die

betreffenden Grundbesitzer ein Drittel der Kosten mit
86 333 Mark nach Verhältnis der Frontlänge und unter

Abstufung der aus deu Frontmeter entfallenden Einheits¬
sätze in der im Verteilungöplan vorgesehenen Art auf¬
zubringen haben, wird genehmigt.

Düsseldorf, den 20. Dezember 1905. II. <Z. 1236/05.
(I. 8.)

Der Bezirksausschuß zu Düsseldorf, zweite Abteilung,
gez.: Hilbert.

00 120. Auf Grund H 9 Abs. 5 des Kvmiiuinal-

Abgabengesetzes vom 14. Juli 1893 bringe ich hiermit
zur Kenntnis der Beteiligten, daß der Stadtverordneten,

beschluß vom 16. Juni 1905 bctr. Erhebung von Bei¬

trägen zur Freilegung und Regulierung des Pferde¬

marktes durch nachstehenden Beschluß des Bezirksaus¬
schusses genehmigt worden ist.

Essen, den 23. Januar 1906.

Der Oberbürgermeister.

I. V.: Der Beigeordnete: Brandi.

Beschluß.
Der Beschluß der Stadtverordneten-Versammlung zu

Essen vom 16. Juni 1905, nach welchem zur Deckung

der Kosten für Freileguug und Pflasterung des Pferde¬
marktes von den Besitzern der in dem öffentlich aus¬

gelegten Verteilnngsplan aufgeführten Grundstücke uud

von deren Rechtsnachfolgern Beiträge erhoben werden
in der Weise, daß ein Drittel der sich ans 76 046 Mark

belaufenden Kosten durch diese Beiträge gedeckt wird,
die bei Einteilung der Grundstücke iu 5 Zonen unter Zu¬

grundelegung der Frontlänge berechnet und aus einen

Zeitraum von 30 Jahren bei Annahme einer 3 V, °/g

Verzinsung und einer 2 °/, Amortisation verteilt worden

sind, wird gemäß Z 9 des Kommunal-Abgaben-Gesetzes

vom 14. Juli 1893 genehmigt.

Düsseldorf, den 20. Dezember 1905. II. V. 1235/05.
(1.. L.)

Der Bezirksausschuß zu Düsseldorf, zweite Abteilung,
gez.: Hilbert.

100. 125. Aus Grund des H 100t Abs. 1 G .-O. wird

die Anordnung vom 14. November 1898, Nr. I ?. 10279
(A.-Bl. S. 395) über die Errichtung einer Zwangs

innuug für das Schuhmacher-Handwerk im Bezirk der

früheren Bürgermeisterei Beeck mit dem Namen „Zwangs-

Schuhmacher-Jnnung zu Beeck" hiermit zurückgeuommen

nnd diese Innung mit dem 1. Januar 1906 geschlossen.

Düsseldorf, den 31. Januar 1906. I l?. 245.

Der Regiernugs-Präsident.

101. 126. Die Königlichen Kreiskassen unseres Bezirks

weisen wir hierdurch an, die Erträge der nachbezeichneten

Kollekten, deren Einsammlung von dem Königlichen

Konsistorium der Rheinprovinz angeordnet worden ist,
nämlich:

1. der Kirchenkollekte am 1. April ds. Js. für bedürf¬

tige Studierende der evangelischen Theologie iu Bonn,

2. der Kirchenkollekte am 15. April ds. Js. für be¬

dürftige evangelische Gemeinden der Rheinprovinz,

3. der Hauskollekte in der Zeit zwischen Ostern uud

Pfingsten ds. Js. für bedürftige evangelische Gemeinden

der Rheinprovinz,



4, der Kirchenkollckte am 3. Juni dS> JK. für die

Preußische Haupt-Bibel-Gesellschast,
b. der Kirchenkollekte am 14. Oktober ds. Js. für be¬

dürftige Studierende der evangelischen Theologie zu Bonn
von den Superintendenten zur Ablieferung an unsere

Hauptkasse anzunehmen.

Düsseldorf, den 25. Januar 1906. II. v. 268.

Königl. Regierung, Abt. für Kirchen- und Schulwesen.
102 127. Auf Grund des Allerhöchsten Erlasses vom

12. Juli 1867 (G.-S. S. 1310) wird dem vorliegenden

Antrage gemäß dem Kinde Theodor« Johanna Maria

Ball zu Mülheim a. d. Ruhr, geboren am 6. Dezember

1905 zu Mülheim a. d. Ruhr, die Genehmigung erteilt,
an Stelle der Vornamen Theodora Johanna Maria

fortan die Vornamen Dorothea Johanna Maria Aloysia

zu führen.
Düsseldorf, den 26. Januar 1906. I. La. 301

Der Regierungs-Präsident.

10Z. 123. Auf Grund des Allerhöchsten Erlasses vom

12. Juli 1867 (G.-S. S. 1310) wird dem vorliegenden

Antrage gemäß dem Kinde Josephine Schulte in Kupfer¬

dreh, geboren am 30. November 1899 zu Cöln, die

Genehmigung erteilt, an Stelle des Familiennamens

„Schulte" fortail den Namen „Greiser" zu führen.
Düsseldorf, den 26. Januar 1906. I. L. 302.

Der Regierungs-Präsident.
129. Der Kaufmann Heinrich Hoelck in Düssel¬

dorf, dem das für diesen Platz neu errichtete brasilianische

Konsulat übertragen worden ist, ist in dieser Amtseigen¬

schaft anerkannt und zugelassen worden.

Düsseldorf, den 26. Januar 1906. I. ?. 499.
Der Regierungs-Präsident.

105. 130. An die Stelle der bisherigen Bestimmungen

über Ausbildung, Prüfung und Anstellung für die untern

Stellen des Forstdienstes in Verbindung mit dem Militär¬

dienst im Jägerkorps vom 1. Oktober 1897 treten nach

der inzwischen erfolgten Einrichtung der Forstlehrlings¬
schulen die neuen Bestimmungen über Vorbereitung und

Anstellung im Königlichen Forstschutzdienst vom 1. Oktober
1905

Dieselben können bei den Königlichen Oberförstern und
auf den Bureaus der Landräte der Stadt- und Land¬

kreise eingesehen, auch von dem Verlag von I. Neu¬
mann in NeudamM bezogen werden.

Düsseldorf, den 30. Januar 1906. III. v. 195.

Königliche Regierung,

Abteilung für direkte Steuern, Domänen und Forsten.1VV. 123. Statut
der Hilfbeschlag-Lehrschmiede zu Wesel,

s 1-

Die Lehrschmiede bezweckt,

n) Schmieden Gelegenheit zu bieten, sich im Husbeschlag

und in der gesamten Hufpflege gründliche Kenntnisse und

Fertigkeiten zu erwerben, damit sie befähigt werden,

den Pferdezüchtern und Besitzern bei der Aufzucht und
Haltung ihrer Pferde durch sachgemäße Einwirkung auf
die Erhaltung und Entwickelung normaler Hufe, Stel¬

lungen und Gangarten zn helfen,

d) die nach deni Gesetze vom 18. Juni 1884 (Gesetz-
Sammlung Seite 305) für den Betrieb des Hufbe¬

schlaggewerbes erforderlichen Prüfungszeugnisse zu er¬
teilen,

e) den Pferdebesitzern und Schmieden die Anschaffung

brauchbarer und guter Hufbeschlagsmaterialien durch
Vermittelung zu erleichtern,

6) den Pferdebesitzern einen allen Anforderungen ent¬
sprechenden guten Beschlag zu bieten.

. - . s 2.
Die Hufbeschlagslehrschmiede zu Wesel ist eine öffent

liche Einrichtung des Kreises und wird aus Kreismitteln

unterhalten. Die Lehrschmiede ist mit den erforder¬

lichen Lehrmitteln und Einrichtungen versehen und ist

im Besitz geeigneter Räume für den Praktischen und
theoretischen Unterricht.

s 3.

Die Verwaltung der Lehrschmiede führt der Vorsitzende
des Kreisausschusses.

Er hat als Lehrkräfte zu berufen:

1. den Kreistierarzt oder einen anderen staatlich appro¬

bierten Tierarzt zur Leitung des theoretischen Unter-
richts,

2. einen Schmiedemeister, wenn möglich einen solchen,

welcher an der Charlottenburger Lehranstalt die Prü¬

fung bestanden hat, zur Erteilung des praktischen

Unterrichts unter Aufsicht des Tierarztes zu 1.
8 4.

Als Material für den Unterricht dient die der Schmiede

zufallende Hufschmiedearbeit, die Hufezubereitung und die
vorhandenen Huf- und Klauenpräparate, sowie das er¬

forderliche Rohmaterial an Eisen und Nägeln. In den

Lehrschmieden dürfen von den Schülern nur Hnfbeschlags-

arbeiten ausgeführt werden.
s 5.

Die Beschaffung der Lehrmittel besorgt der Vor¬

sitzende des Kreisausschusses aus den ihm zur Verfü¬
gung stehenden Mitteln; dieselben werden für die Lehr¬
schmiede inventarisiert und dem leitenden Tierarzt oder

dem Lehrmeister übergeben, welche für die Erhaltung
verantwortlich bleiben, geeignetenfalls auch wegen deren

Ersetzung und Vervollständigung die nötigen Anträge bei
dem Vorsitzenden des Kreisausschusses zu stellen haben.

Die Lehrkurse der Lehrschmiede dauern 3 Monate und

beginnen mit Anfang eines jeden Vierteljahres.
Sie umfassen alle Zweige des Hufbeschlages und zer¬

fallen in den theoretischen und praktischen Teil.

Der Unterricht erstreckt sich auf warm- und kaltblütige

Pferde.

Der theoretische Teil behandelt:
1. Die Anatomie des Fußes und des Hufes,

2. die Zirkulation des Blutes und das Wachstum des

Hufes und den Hufmechanismus,
3. normale und anormale Hufe,

4. die verschiedenen Stelluugen und Gangarten der

Pferde,

5. die Entstehung und Beseitigung der verschiedenen



Huskrankheiten wie Steingallen, Hornspalten, Zwang¬

hufe, lose oder getrennte Wände, Vernagelung. Nagel¬

tritt, Kronentritt, Flach- oder Platthuf, Vvll'hnf, Huf¬

verschlag. Bockhuf, Stock- oder Stelzhuf. Strahl¬
fäule u. f> w.,

6. Vorteile des rationellen Hufbeschlages,

7. Hufpflege (Erweichen, Einschlagen, Beschneiden, Be¬

runden nnd Einfetten der Hufe) des beschlagenen

und nicht beschlagenen Hufes einschließlich der
Fohlenhuse,

8. den Beschlag regelmäßiger Hufe,

9. den Beschlag für besondere Gebrauchszwecke (Reit-
Renn-Gewichtseisen usw.),

10. den Beschlag anormaler Hufe (Flach-Voll-Zwana-'
Rehhuf usw.),

11. den Beschlag mit Patenteisen (Streck- und Platten¬
eisen),

12. den Beschlag bei fehlerhaften Gangarten (das Streichen
und EinHauen der Pferde),

13. den Winterbeschlag ^Stollenbeschlag).
14. die Hufeinlagen.

15. den Klauenbeschlag und die Klauenpflege des Rindes
soweit ersterer ortsüblich ist.

16. die grundlegenden Regeln über den Wert, die Be¬

schaffung, Aufbewahrung und Behandlung der zu
verarbeitenden Rohmaterialien, sowie über die Kenn¬

zeichen ihrer guten oder schlechten Beschaffenheit,

17. die Schmiede und Feueruugsanlagen, Geräte und
Werkzeuge,

18. das Zeichnen von Hufbeschlagvorlagen sowie die
Buchführung für das Schmiedehandwerk,

19. Behandlung widerspenstiger Pferde (Rindvieh), welche
sich nicht beschlagen lassen wollen,

20. Haftung des Hufbeschlagsschmieds in Bezug auf
Kunstfehler, ordnungswidrige Behandlung der Pferde

und durch Tiere hervorgerufene Verletzungen.
L. der praktische Unterricht behandelt:

1.das Schmieden der Eisen und die Ausführung des

Beschlages für gesunde und kranke Hufe und zwar:
s)der Hintereisen für linken und rechten Fuß,

K) der Vordereisen (Pantoffeleisen) für linken und
und rechten Fuß,

o) der Eisen für die unter ^ Nr. 8 bis 15 auf¬
geführten Beschlagsformen;

2. die Abnahme der alten Eisen,

3. den Gebrauch des englischen Hufmessers zum Aus¬
schneiden der Hufe,

4. das Richten, Aufpaffen und Anschlagen der Eisen,

5. die Erlernung des Einziehens der Hufspaltnieten,

6. das Zurichten und Auswirken der Fohlenhufe.

.s 7-
Bei dem Nachweise einer schon vor dem Eintritt in

die Lehrschmiede erlangten besonders tüchtigen, Praktischen

Ausbildung des Schülers kann vom Vorsitzenden des

Kreisausschusses eine Beschränkung der Lehrzeit bis auf
einen Monat oder eine völlige Dispensation von der

vorgeschriebenen Lehrzeit zugelassen werden. Vor der

Entscheidung ist ein Gutachten des technischen Leiters und

des Lehrschmiedes einzuholen.

In diesem Falle hat der Schüler eine vierzehntägige

Probezeit durchzumachen, in der er sich über seine schon

erlangte besonders tüchtige, praktische Ausbildung aus
weisen muß.

Diese Probezeit ist auf die demnächst festzusetzende

abgekürzte Lehrzeit nicht in Anrechnung zu briugen.

Unbegabte oder sonst ungeeignete Schüler kann der

Vorsitzende des Kreisausschusses jederzeit entlassen, ohne
daß eine Rückzahlung des Lehrgeldes verlangt werden

kann (Z 9), Über die Rückzahlung oder Zurückbehaltuug
hat der Vorsitzende des Kreisausschusses zu entscheiden.

s 8-

Die Höchstzahl der gleichzeitig am Unterricht teil¬

nehmenden Schüler wird aus 3 für jedes vorhandene

Feuer festgesetzt.
Gesuche um Aufnahme in die Lehrschmiede sind bei

dem Kreisausschusse desjenigen Kreises anzubringen, in

welchem der Antragsteller seine gewerbliche Niederlassung

hat oder nach Erlangung des Besähignngszengnisses

sein Gewerbe zu betreiben beabsichtigt.
Der Kreisausschuß reicht das Gesuch mit eine ^

Äußerung über die Würdigkeit nnd Bedürftigkeit des
Bewerbers und einer Mitteilung, ob dem Antrage Be¬

denken entgegen ständen, dem Vorsitzenden des Kreis

ansschuffes der Lehrschmiede ein. welcher über die Zu¬

lassung des Antragstellers entscheidet.
s 9-

Die Schüler haben bei der Aufnahme in die Lehr¬

schmiede im voraus ein Lehrgeld von monatlich 15 Mark,

also bei 3 monatlicher Dauer des Lehrkursus 45 Mark
an die Kreiskommnnalkasse Wesel zu entrichten; das

Lehrgeld kann Schülern, die aus dem Kreise Rees
stammen und dort eine gewerbliche Niederlassung zu

gründen oder mindestens 5 Jahre nach bestandener

Prüfung zu führen sich verpflichten, bei nachgewiesener

Bedürftigkeit vom Vorsitzenden des Kreisausschusses ganz
oder teilweise erlassen werden.

Der Schüler hat für Beschaffung von Wohnung und

Kost selbst zu sorgen. Auch hierzu können Beihülfen

unter den gleichen vorstehenden Bedingungen vom Vor¬

sitzenden des Kreisansschusses bewilligt werden.§10.
Jeder Schüler erhält die zu seiner praktischen Aus¬

bildung notwendigen Handwerkszeuge, soweit er sie nicht

unter der Leitung des Lehrherrn selbst anfertigen kann,

seitens der Lehrschmiede zur Benutzung überlassen. Ein

Schurzfell, ein englisches Rinnenmesser und ein Lehrbuch

hat der Schüler aus eigenen Mitteln zu beschaffen.

s ...
Zur Teilnahme an einem Lehrkursus ist die Eigen¬

schaft als Schmiedegeselle und im allgemeinen ein Lebens¬

alter von mindestens 22 Jahren erforderlich.
s 12.

Die Kursusteilnehmer haben die ihnen vom Lehrmeister

aufgegebenen Schmiedearbeiten bereitwillig und gewissen¬

haft nach den ihnen erteilten Weisungen auszuführen und

die in der Schmiede ausgehängte Tagesordnung be-



züglich Arbeitszeit und Pausen, genau zu befolgen.Unentschuldigtes Versäumender Arbeitsstunden,Träg¬
heit, Ungehorsam und ungebührlichesBetragen gegen
den theoretischen Lehrer, den Lehrmeister und das die
Schmiede besuchendePublikum, sowie unsittlicher Lebens¬
wandel können vom Vorsitzendendes Kreisausschusscs
durch Ausschließung von dem Lehrkursus geahndet werden.

Eine Rückzahlungdes Lehrgeldes findet in diesem
Falle nicht statt.

8 13.
Die Erteilung des theoretischen Unterrichts findet mit

Einschluß der Demonstrationen bei! dem Beschläge huf¬
kranker Pferde wöchentlichmindestens 2 mal in je 2
Lehrstundenstatt.

s 14.
Nach Ablauf des Kursus findet für diejenigenSchüler,

welche an dem ganzen oder abgekürzten Kursus (Z 7)
teilgenommen haben, eine Prüfung behufs Erlangung
des nach dem Gesetze vom 18. Juni 1884 für den Be¬
trieb des Hufbeschlaggewerbeerforderlichen Prüfungs¬
zeugnisses statt.

Die Prüfungskommissionbesteht aus:
1.dem Departementstierarzt oder dessen gesetzlichen

Stellvertreter als Vorsitzenden,
2. dem theoretischen Leiter des Lehrkursus,
3. dem praktischen Lehrschmiedemeister,
4. einem dem Kreise der Husbeschlagsinteressenten ent¬

nommenen, durch den Regiernngs-Präsidenten auf
Vorschlagder Landwirtschastskammerzu ernennenden
Sachverständigen, welcher im Kammerbezirkeseinen
Wohnsitz haben muß,- für diesen ist auf gleiche Weise
ein Stellvertreter zu ernennen.
Bei Stimmengleichheitentscheidet der Vorsitzende.
Die Prüfung ist nicht öffentlich, jedoch kann der Vor¬

sitzende einzelnenPersonen gestatten, ihr beizuwohnen.
Den Schülern wird beim Verlassender Lehrschmiede

ein Abgangszeugnisüber Fleiß, Betragen sowie die er¬
langten Kenntnisse erteilt.

Z IS.
Für die Prüfung ist eine Prüfungsgebühr von 10 M.

einschließlich des Stempelbetrages für das Besähignngs-
zeugnis (Z 14) zu entrechten. Mittellosen Prüflingen
kann die Gebühr vom Vorsitzenden des Kreisausschusses
ganz oder teilweise erlassen werden.

s 16.
Die Mitglieder der Prüfungskommission erhalten mit

Ausnahme des Vorsitzende» für jeden Prüfungstag je
K M. Tagegelder.Hat ein Mitglied der Prüfungskommission an der Prü¬
fung teilgenommen,welches nicht an dem Orte wohn¬
haft ist, an dem die Prüfung stattfindet, so werden dem¬
selben die tatsächlich entstandenen Reisekosten erstattet,
falls nicht von anderer Seite die Zahlung übernommen
wird.

s 17-
Die Prüfung erfolgt nach Maßgabe der Prüfungs¬

ordnung für Hufschmiede vom 21. Mai 1904.

s 18.

Bei allen etwa vorkommenden Meinungsverschieden¬

heiten, welche die Anstalt betreffen, entscheidet der Vor¬
sitzende des Kreisausschusses.

So beschlossen in der Sitzung des Kreisausschusses
vom 21. März 1905.

Der Kreisausschuß gez.: L. Graf von Spee,
Vorsitzender.

^ Genehmigt:Düsseldorf, den 25. Oktober 1905. I. L. 5186.
I,. 8.

Der Regierungs-Präsideut. I. V.: gez. Unterschrift.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
anderer Behörden.

1V7 105. Im Jahre 1906 finden an der Königl.
Lehranstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau
zu Geifenheim a/RH. folgende Unterrichtskurse
statt.
1. ÖffentlicherReblauskursus vom 22. bis 24. Februar

1906.
2. Obstbaukursus in der Zeit vom 22. Februar bis

14. März 1906.
3. Baumwärterkursus in der Zeit vom 22. Februar bis

14. März 1906.
4. Obstbau- l. Nachkursus vom 6. bis 11. August
5. Baumwärter- j 1906.
6. Obstverwertungskursusfür Männer vom 13. bis 25.

August 1906.
7. Obstverwertungsknrfus für Frauen vom 27. August

bis 1. September 1906.
8. Hefekursus in der Zeit vom 5. bis 17. November1906.
9. Analysenkursus in der Zeit vom 19. November bis

1. Dezember 1906.
Das Unterrichtshonorar beträgt:

für Kursus 2: für Preußen 20 M., für NichtPreußen
(auch Lehrer) 30 M., Preußische Lehrer sind frei.
Personen, die lediglich am Nachkursus (Nr. 4) teil¬
nehmen, zahlen 8 M., NichtPreußen12 M.;

für Kursus 3: Preußen sind frei, NichtPreußen zahlen
10 M., wenn sie nur am Nachkursus (Nr 5) teil¬
nehmen 5 M.z

für Kursus 6 und 7: für Preußen 6 M., für Nicht-
prenßen 9 M.;

für Kursus 8 und 9: für Preußen 20 M., für Nicht-
preußen 25 M. Außerdem für Reagentien 20 M.,
für Bedienung 1 M.;

Kursus 1 ist frei.
Anmeldungen sind zu richten bezüglich der Kurse

2 bis 7 an die Direktion, bezügl. des Kursus 8 an den
Vorstand der pflanzenphysiologischen Versuchsstationund
bezügl. des Kursus 9 an den Vorstand der önochemischen
Versuchsstation. Wegen Zulassung zum Reblauskursus
wende man sich an den zuständigen Herrn Oberpräsidenten.

Geisenheim, den 28. Dezember 1905.
Der Direktor: Prof. Dr. Wortmann.
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168 113. Auf Antrag der Stadtgemeinde Remscheid hat der Königliche Regierungs-Präsident die Einleitung
des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung für nachstehende, zum Ausbau der Straße Nr. 22 erforder-

Lsde.
Nr.

Größe der zu

enteignenden

Grundflächen
Ar > mMtr.

Aus der

Kataster-Parzelle

Flur! Nr.

Kulturart

des

Grundstücks

Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

1 09 2 662/57
aus alte Nr.

313/0.57

Acker Stolte, Karl Wilhelm, Kaufmann Remscheid

Nachdem der Königliche Regierungs-Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬

fahrens ernannt hat, habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten, sowie zur etwaigen Abschätzung

anberaumt auf Sonnabend den 16 Februar 1906, vormittags 10 Vt Uhr, im Rathaus zu Remscheid.

Alle Beteiligten, soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind, werden hiermit ansgesordert, ihre

Rechte im Termine wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß bei ihrem Ausbleiben ohne ihr Zutun die Ent¬
schädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt werden wird.

Düsseldorf, den 29. Januar 1906. Nr. 1.

Der Abschätzungs-Kommissar: Dr. v. Dultzig, Regieruugs-Assessor,

Personal Nachrichten.
169. 102. Seine Majestät der Kaiser und König haben
Allergnädigst geruht, dem Sanitätsrat Dr. Pütz in Gräs-

rath, Kreis Solingen, den Roten Adler-Orden IV. Klasse,

dem Färbergesellen Bölling, dem Rentner Schneider, dem

Agenten Straßmann in Barmen und dem Nachtschutz¬

mann Burgsmüller in Kettwig, Landkreis Essen, das

Allgemeine Ehrenzeichen zu verleihen.11V. 115. Seine Majestät der Kaiser und König haben
Allergnädigst geruht, den bisherigen Landrat des Kreises

Ruhrort in Duisburg-Ruhrort, Kötter, auf seinen Antrag
zum Regierungsrat zu ernennen.

Der Genannte ist der Königlichen Regierung in Wies¬
baden überwiesen worden.

111. 98. Der bisherige kommissarische Direktor der

Königlichen vereinigten Maschinenbauschulen Elberseld-

Barmen, Oberlehrer Albert Kuhlmann, ist zum König¬
lichen Maschinenbauschuldirektor ernannt und ist ihm die

Stelle des Direktors der genannten Anstalten übertragen
worden.
112 .121. Mit Genehmigungdes Herrn Ober-Präsidenten
sind seitens des Oberbürgermeisters zu Düsseldorf die
Geschäfte des Stellvertreters des Standesbeamten für

den Standesamtsbezirk Düsseldorf-Nord dem Bureau¬

beamten Jakob Hermann widerruflich übertragen worden.

Die Übertragung der Geschäfte des Stellvertreters des
Standesbeamten an den Genannten für den Standes¬

amtsbezirk Düsseldorf-Mitte ist gleichzeitig widerrufen
worden.
11Z. 122. Der Herr Ober-Präsident hat den Bürger-
meistereisekretär Johann Hitz in Haldern widerruflich zum

Stellvertreter des Standesbeamten des die Landgemeinden
Haldern, Wertherbruch, Loikum, Heereu-Herken und Groin

umfassenden Standesamtsbezirks ernannt.

114. 73. Die Wahl des Bürgermeisters Alexander Bley¬
müller in Ilmenau (Großherzogtum Sachsen-Weimar)

zum Bürgermeister der Stadt Kettwig a. d. Ruhr für
die gesetzliche zwölfjährige Amtsdauer ist bestätigt worden.
115. 100. Es sind gewählt worden: Beigeordneter

Etzbach zum Vorsitzenden und die Beigeordneten Heinrich
und Schlosser zu stellvertretenden Vorsitzenden des Kaus-

mannsgcrichts zu Duisburg.116. 106. Dem Apotheker Eberharo Bruuswicker iu
Neuß ist die Konzession zur Einrichtung und Inbetrieb¬

nahme einer neuen, vierten Apotheke daselbst erteilt
worden.
117. 108. Der Königliche Kreisschulinspektor Schulrat
vr. Heidingsfeld zu Mülheim-Ruhr ist mit der einst¬

weiligen Wahrnehmung der Ortsschulaufsicht über die

evangelischen Volksschulen I und III zu Mülheim-Broich

beauftragt worden.118. 110. Dem Kreisschulinspektor Dr. Schäfer in

Rheydt ist die einstweilige Verwaltung der Ortsschul¬

aufsicht über die katholische Volksschule in Steinfort,
dem Kreisschulinspektor Alert in Neuß die einstweilige

Verwaltung der Ortsschulaufsicht über die katholische

Volksschule in Glehn übertragen worden.119. 114. Der Königliche KreisschulinspektorDr.
Lorscheid zu Oberhausen ist mit der Fortführung der

Ortsschulaufsicht über die Berg-, Marien- und Liriche»

Schule zu Oberhausen beauftragt worden.126. 101. Der Pfarrer Gülker zu Stenden ist zum
Ortsschulinspektor der katholischen Volksschule in Stenden,
Kreis Geldern, ernannt worden.

121. 111. Ernannt ist zum Sekretär der Diätar Ball¬

auf in Hattingen bei der Staatsanwaltschaft in Essen.

Hierzu die Öffentlichen Anzeiger Nr. 23, 24, 25, 26, 27, 28 und 29.

Redigiert im Bureau der Königlichen Regierung. — Druck von L. Voß K, Cie. Königliche Hofbuchdruckerei in Düsseldorf.
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